
Die revidierte  
Sozialcharta des 

Europarates

«Pro Sozialcharta» will
•	die Gleichbehandlung  
bürgerlich-politischer und  
sozialer Menschenrechte
•	eine Ratifikation ohne Sozialausbau 
•	soziale und arbeitsrechtliche 
	 Errungenschaften sichern

Soziale Sicherheit – 
gerade in Krisenzeiten

Die Sozialcharta vermindert Migration
Vergleichbare wirtschaftliche, soziale und kulturelle Standards in al-
len europäischen Staaten verringern die Tendenz zur Migration. Dies 
liegt im Interesse der Schweizer Bevölkerung.

Die Sozialcharta garantiert, dass die 
Marktwirtschaft sozial bleibt
Minimalstandards schützen die A rbeitnehmenden vor Missbrauch 
und garantieren faire und menschenwürdige Rahmenbedingungen in 
der Arbeitswelt. Bei Arbeitslosigkeit steht ein Auffangnetz bereit. Dies 
liegt im Interesse der Wirtschaft.

Bekenntnis zur Europäischen Integration
Europa ist nicht nur ein wichtiger Markt, sondern auch eine gemein-
same Kultur- und Wertegemeinschaft. Die Ratifizierung liegt auf der 
Linie einer pragmatischen europäischen I ntegrationspolitik. D ies 
liegt im Interesse der Schweiz.

Das Unterstützungskomitee  
«Pro Sozialcharta» (Stand Juni 2009) 

Persönlichkeiten: Ruth Dreifuss, alt Bundesrätin • Prof. Dr. Walter Kälin, «Mitbegrün-
der» des neuen UNO-Menschenrechtsrates • Markus Mader, Direktor Schweizerisches 
Rotes Kreuz • T erry D avis, Generalsekretär des Europarates • Prof. Jean Z iegler,  
Mitglied Beratender A usschuss des UNO-Menschenrechtsrates u.v.a. siehe unter  
www.sozialcharta.ch 

Organisationen: A mnesty I nternational Schweiz • ATD -Bewegung vierte Welt •  
AvenirSocial Professionelle Soziale A rbeit Schweiz • Berner Fachhochschule Fach- 
bereich Soziale Arbeit • Caritas Schweiz • Centre pour l`action non violente Lausanne • 
Curaviva Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern • Departement Soziale Arbeit, 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften • Ecole supérieure en éducation 
de l`enfance Lausanne • Evangelische Frauen Schweiz • Gewerkschaft Kommunikation 
• Gewerkschaft Unia • Haute école de travail social et de la santé Vaud, école d`études 
sociales et pédagogiques Lausanne • H aute école de travail social Genève • H eils-
armee • H ilfswerk der Evangelischen Kirchen • H ochschule Luzern Soziale A rbeit •  
Humanrights/MERS Schweiz • IG-Sozialhilfe • Institut für Wirtschaftsrecht Winterthur 
• Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme Université de Fribourg 
• Jungwacht und Blauring Schweiz • Juristinnen Schweiz • Kongress der Gemeinden 
und Regionen des Europarates • Pro Familia • Pro Infirmis • Pro Mente Sana • Schwei-
ze-rische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände • Schweizerische Flüchtlingshilfe  
• Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe • Schweizerischer Blinden und Seh- 
behindertenverband • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerischer Gehörlosen 
Sportverband • Schweizerischer Gewerkschaftsbund • Schweizerisches Arbeiterhilfs-
werk • Verein Z unamis sozialpädagogische Wohnbegleitung • Vereinigung C erebral 
Schweiz • Women`s International League for Peace and Freedom • Zentrum für selbst-
bestimmtes Leben u. v. a siehe unter www.sozialcharta.ch

Pro Sozialcharta
c/o AvenirSocial	 	
Schwarztorstrasse 22
Postfach 8163
3001 Bern

Soziale Menschenrechte schützen!
Sozialcharta ratifizieren!

Bitte  
frankieren

Pro Sozialcharta, c/o AvenirSocial
Schwarztorstr. 22, PF 8163, CH-3001 Bern
Kontaktperson: Bruno Keel, kontakt@sozialcharta.ch 
Tel: 031 382 28 22, Fax: 031 382 11 25 



Was bringt die Sozialcharta?

•	 Besseren Schutz aller Menschenrechte: Schweizerinnen und Schweizer 
können sich heute nur bei der Verletzung bürgerlich-politischer Rechte 
an den Europarat in Strassburg wenden, nicht aber bei der Verletzung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte
•	 Überwachung der Chartabestimmungen durch Staatenberichte
•	 Anerkannte Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften kön-
nen Menschenrechtsverletzungen beim Sozialrechtsausschuss des Eu-
roparates melden

Welche Rechte schützt 
die Sozialcharta?

Europäerinnen und Europäer haben ohne Diskriminierung Anspruch auf 
die Einhaltung folgender Rechte:

Wirtschaftliche Rechte, z.B. Recht der Arbeitnehmenden auf Beitritt zu 
einer Gewerkschaft, Verbot der Kinderarbeit unter 15 Jahren, Recht der 
Arbeitnehmerinnen auf Mutterschaftsschutz, Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz
Soziale Rechte, z.B. Recht auf Fürsorge und medizinische Grundversor-
gung, Recht älterer und behinderter Menschen auf eine möglichst hohe 
Eigenständigkeit und T eilhabe am Leben der Gemeinschaft, Recht auf 
Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung
Kulturelle Rechte, z.B. Recht auf unentgeltliche Grundschulbildung, Recht 
auf Berufsberatung und berufliche Bildung, Integration von Kindern mit 
Behinderungen in Regelschulen

«Der Europarat (…) entsprach dem Schweizer Wesen. 
Wie sollte ich, wenn ich nicht für die Menschenrechte 
einstand, in meiner Familie, in meiner Stadt, in meinem 
Land leben können?»
Kurt Furgler, alt Bundesrat CVP

Unser Ziel

Wir wollen, dass im Parlament eine Motion eingereicht wird, die vom Bun-
desrat die Ausarbeitung einer Ratifizierungsvorlage verlangt, welche die 
Minimalbedingungen der revidierten Sozialcharta erfüllt.

Warum eine Ratifizierung?

Die Sozialcharta ergänzt die Europäische Menschenrechtskonvention
Die Schweiz ratifizierte 1974 die Europäische Menschenrechtskonven-
tion. D iese beinhaltet lediglich die bürgerlich-politischen Rechte. D as 
Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrechte erfordert jedoch die Ratifi-
zierung der Charta. Dadurch werden auch die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte geschützt.

Gute Gründe für die Einführung 
der Sozialcharta in der Schweiz

Hat die Übernahme der Sozialcharta einen Sozialausbau zur Folge?
Nein. Die Schweiz erfüllt heute weitestgehend die Minimalstandards der 
Charta, wie das Gutachten von Prof. Dr. K. Pärli und Dr. E. Imhof bestätigt. 
Zudem hat sich die Schweiz bereits gegenüber der UNO und der Arbeits-
organisation ILO verpflichtet, die in der Sozialcharta verbrieften Rechte 
auf Arbeit und Fürsorge umzusetzen. 

Wird die Eigenständigkeit der Schweiz eingeschränkt?
Nein. Das so genannte «à la carte-Verfahren» garantiert die Einhaltung 
der Minimalstandards unter Wahrung der Autonomie der Mitgliedstaa-
ten. Die Ratifizierung der Charta hat keine zusätzlichen internationalen 
Verpflichtungen für die Schweiz zur Folge. 

«In ökonomischen Krisen ist der Schutz der  
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen  
Menschenrechte besonders wichtig. Die wenig  
Begüterten werden am schnellsten der Gefahr  
des sozialen Elends ausgeliefert sein.»
Thomas Hammarberg, Menschenrechtskommissar des Europarates

Die Schweiz international  
im Abseits?

40 der 47 Mitgliedstaaten des Europarates haben die Sozialcharta rati-
fiziert, drei weitere Länder (Russland, Serbien und Montenegro) werden 
ihr 2009 beitreten. Abseits stehen Monaco, Lichtenstein, San Marino – 
und die Schweiz, ausgerechnet das Land, das im November 2009 den 
halbjährigen Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates übernimmt.

Droht der Schweiz eine nächste 
schwarze Liste?

Seit 1989 verlangt der Europarat als Beitrittsbedingung für neue Mit-
gliedstaaten die Ü bernahme der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion und der Sozialcharta. Die Schweiz, Mitglied seit 1963, erfüllt diese 
Voraussetzung nicht, verlangt aber von den anderen deren Einhaltung. 
Eine unglaubwürdige Position. Wollen wir wirklich riskieren, erneut auf 
einer schwarzen Liste zu stehen?

Beitritt zum Unterstützungskomitee «Pro Sozialcharta»
 Ich und/oder  meine Organisation trete/tritt dem Komitee  
«Pro Sozialcharta» bei. (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Oder online anmelden: www.sozialcharta.ch
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